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§ 15 GGBV Anerkennung der
Lehrgange

GGBV - Gefahrgutbeférderungsverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.05.2018

1. (1)Anerkannte Lehrgdnge setzen sich aus Schulung und Prifung zusammen. Der Anerkennungsbescheid
berechtigt den Veranstalter, die darin bezeichneten Lehrgange durchzufihren.
2. (2)Der Spruch des Anerkennungsbescheides hat folgende Angaben zu enthalten:
1. 1.den Namen, die Anschrift und, sofern die Anerkennung einer nattirlichen Person erteilt wird, auch das
Geburtsdatum des Veranstalters,
2. 2.den Umfang der Anerkennung, einschlief3lich der Angabe der erfal3ten Lehrgange (Basis- oder
Aufbaukurse, Erst- oder Auffrischungsschulungen, Gesamtlehrgange),
3. 3.die Namen, die Geburtsdaten, die Anschriften und die jeweiligen Sachgebiete des Lehrpersonals,
4. 4.die Namen, die Geburtsdaten und die Anschriften jener Personen, die fiir die Ausstellung der
Bescheinigungen Uber die Gefahrgutlenkerschulung zeichnungsberechtigt sind, und
5. 5.gegebenenfalls eine Befristung der Anerkennung oder andere Nebenbestimmungen.
3. (3)Dem Antrag auf Anerkennung sind insbesondere Unterlagen zu folgenden Einzelheiten beizufiigen:
1. 1.Qualifikationen des Veranstalters und des Lehrpersonals,
2. 2.detailliertes Schulungsprogramm samt Lehrplanen und Zeitplénen,
3. 3.Durchfiihrung der persénlichen praktischen Ubungen, insbesondere der Léschiilbungen mit dem
Feuerldscher,
4. 4.Lehrmittel,
5. 5.Bedingungen fur die Teilnahme an der Schulung und Prifung, wie die Anzahl der Teilnehmer und die
Sprache,
6. 6.Katalog der Prufungsfragen und
7. 7.ausfuhrliches Programm der Priafung, in welchem die Prifungsgebiete festgelegt sowie die vorgesehenen
Prafungsmethoden, die Dauer der schriftlichen Prifung und die erforderliche Mindestnote angegeben sind.
4. (4)Der Veranstalter hat dem Landeshauptmann, der den Bescheid tber die Anerkennung der Lehrgange erlassen
hat, unverziiglich jede Anderung hinsichtlich im Spruch des Anerkennungsbescheides gemaR Abs. 2 enthaltener
Angaben mitzuteilen. Nachstehende Anderungen erfordern die Erlassung eines Bescheides (iber die Anderung
der Anerkennung gemal? 8 14 Abs. 3 GGBG:
1. 1.Anderung des Namens des Veranstalters,
2. 2.Anderung des Umfangs der Anerkennung,
3. 3.Einsatz von Lehrpersonen, die fir ein entsprechendes Sachgebiet bislang in keinem gultigen anderen
Anerkennungsbescheid gemal § 14 Abs. 3 GGBG aufscheinen, und
4. 4.Anderungen bei den Namen der zeichnungsberechtigten Personen.


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ggbg/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/ggbg/paragraf/14

In Kraft seit 01.10.2005 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 15 GGBV Anerkennung der Lehrgänge
	GGBV - Gefahrgutbeförderungsverordnung


